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REPUBLIK ÖSTERREICH 

der Beilagen zu den Stenogrilphischen Protokollen des .N~~~nalr~ 

XIV, Gesetzgebungsperiode 

Der Bundesminister für Verkehr 

P~.Zl. 5906127-1-1975 Wien, 1976 01 13 

23/Al.!; 

1918 ~m~ 20 

ANFRA GEBEA1'JT~'1ORTUN G 

betreffend die schriftlic~e Anfrage 
der Abg. Burger und Genossen, Nr. 49/.)­
NR/1975, vom 1975 12 16: "Fern~ehempfang 
im Gebiet Predlitz bei Murau". 

zu 

Ihre Anfrage erlaube ich mir \Ade fOlgt zu beant\'lorten: 

L;5jJ 

Auf Grund der Bestimmungen des Rundfunkgesetzes, BGBI.Nr. 397/1974. 

obliegt die Versorgung des Bundesgebietes mit Rundfunk- und Fey'n­

sehrundfunk-Programr:1en hinsichtlich der Planung, der Errichtung 
und des Betriebes der erforderlichen technischen Einrichtungen 

dem österreichischen Rundfunk. Eine verbindliche Auskunft über 
Fragen der Versorgungsplanung kann daher nur der OR? geben. 

In die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Verkehr fallen 

in diesem Zus amrnenhang nur die im Fernmeldegesetz , BGBL Nra 
170/19~9~ geregelten fernmeldebeh6rdlichen Aufgaben, ins­

besondere die Erteilung von Bewilligungen zur ErriChtung 

und zum Betrieb der·einschlägigen Sendeanlagen auf Grund 

von Anträgen des ORF. 

Da sich Ihre An~rage auf die Planung und Ausgestaltung des Fern­

sehrundfunk-Sendernetzes des ORF bezieht, bin ich für. die Be­

antwort une; der von Ihnen gestellten konkreten Frage nicht zu­

ständig. Ich empfehle, Anfragen dieser Art unmittelbar an den 

österreichischen Rundfunk zu richten. 
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